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RS OGH 1992/5/20 1Ob20/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Norm

GebAG 1975 §25 Abs1

Rechtssatz

Umfang und Inhalt der Untersuchungen des Sachverständigen müssen durch den gerichtlichen Auftrag gedeckt sein.

Ist dieser nicht eindeutig oder bestehen beim Sachverständigen darüber Zweifel, hat er die Weisung des Gerichtes

einzuholen.

Entscheidungstexte

1 Ob 20/92

Entscheidungstext OGH 20.05.1992 1 Ob 20/92

Veröff: RZ 1993/101 S 283
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